
  

“Fasnet” fiel an der Realschule aus

Streit um die Gründe: Schüler oder Lehrer desinteressiert?

An einer Realschule im deutschen Südwesten kommen keine Veranstaltungen zum
Thema “Schmutziger Donnerstag” zustande. Eine Schülerbefragung blieb ohne
Ergebnis; entsprechende Beschlüsse der Gesamtlehrerkonferenz und der
Schulkonferenz folgten. Die örtliche Zeitung berichtet darüber und kommentiert den
Vorfall unter der Überschrift “Null Bock auf Fasnet”. Der Autor stellt die Frage nach
dem Warum: “Liegt es wirklich nur an phantasielosen Pennälern? Oder gibt es
Fasnet-unwillige Pauker, denen die Entscheidung gerade gelegen kommt?” Die
Mutter einer Schülerin macht ihrem Ärger in einem “Offenen Brief” Luft, den die
Zeitung abdruckt. Kurz darauf bringt sie den Leserbrief einer Schülerin, in dem davon
die Rede ist, dass die Lehrer das “Vorhaben Fasnet” nicht unterstützt hätten. Der
Schulleiter beklagt in seiner Beschwerde an den Deutschen Presserat, dass der
Autor von Bericht und Kommentar mit den Verbindungslehrern entgegen seiner
Zusicherung keinen Kontakt aufgenommen habe. Auch zu den beiden anderen
Veröffentlichungen sei die Meinung der Schulleitung nicht eingeholt worden. Er – der
Leiter der Schule – stellt fest, dass sein und der Ruf der anderen Lehrer in der
Öffentlichkeit durch die Veröffentlichungen angegriffen und geschädigt worden sei.
Die Zeitung habe einer betroffenen Mutter eine öffentliche Plattform zur Kritik an
schulinternen Angelegenheiten geboten. Die Chefredaktion der Zeitung weist die
Vorwürfe zurück. In einem Telefongespräch zwischen dem Schulleiter und dem
Autoren habe der Pädagoge bereitwillig die Umstände des Veranstaltungsausfalls
geschildert und unter anderem gesagt, dass die Schüler nicht kreativ genug seien,
um für die Fasnet etwas auf die Beine zu stellen. Die Zeitung habe allen Beteiligten
ein breites Forum geboten. Kurz nach der Veröffentlichung der Beiträge sei der Autor
in die Schule gegangen und habe dort eine Stunde lang Lehrern und Schülern Rede
und Antwort gestanden. Der Schulleiter habe an diesem Treffen nicht teilgenommen.
(2006)

Die Zeitung hat nicht gegen presseethische Grundsätze verstoßen. Eine Verletzung
der Ziffer 2 des Pressekodex (journalistische Sorgfaltspflicht) und Ziffer 9
(Ehrverletzung) liegt nicht vor. Der Presserat weist die Beschwerde deshalb als
unbegründet zurück. Die Vorgänge an der Schule waren von großem lokalem
Interesse. Der Redakteur der Zeitung hat darüber ausführlich mit dem Schulleiter
gesprochen, der die Hintergründe bereitwillig schilderte. Für den Journalisten
bestand deshalb keine Notwendigkeit zu weitergehenden Recherchen. (BK1-99/06)
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Entscheidung: unbegründet 
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